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RAHMENVERTRAG DES WEINBAUVERBANDES WÜRTTEMBERG ZUM DUALEN SYSTEM MIT INTERSEROH

Änderung der Verpackungsverordnung – Was ist zu tun?

Die Verpackungsverordnung vom 21.08.1998 hat sich zum 01.01.2009 geändert.

Bisher bestand grundsätzlich eine Rücknahmepflicht am Ort der Übergabe der Verpackung. Der Händler hatte somit die Wahlmöglichkeit zwischen einer Selbstentsorgung (mit einem

entsprechenden Hinweis auf die Rücknahmepflicht) oder einer Beteiligung an einem System der flächendeckenden Abfallentsorgung. Aus der Tatsache heraus, dass viele Händler sich keinem Entsorgungssystem angeschlossen hatten und auch keinerlei Anstrengungen unternommen wurden, die in Verkehr gebrachten Verpackungen in eigener Verantwortung zurückzunehmen und zu verwerten, hat die Bundesregierung nun reagiert.

Was ist neu?

Verpackungen, die bei privaten Endverbrauchern anfallen (Weinkartons, Flaschen, Korken,

Kunststoffe) sollen seit dem 01.01.2009 grundsätzlich durch haushaltsnahe Erfassungssysteme gesammelt werden. § 6 Abs. 1 der Verpackungsverordnung enthält die Verpflichtung, sich an einem flächendeckenden haushaltsnahen Rücknahmesystem zu beteiligen.

Was bedeutet dies in der Praxis für den Weinbaubetrieb?

Der § 6 der Verpackungsverordnung regelt den Anschlusszwang und lautet auszugsweise wie folgt:

§ 6 Pflicht zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme von Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher anfallen

(1) Hersteller und Vertreiber, die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen, die typischer Weise beim

privaten Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr bringen, haben sich zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme dieser Verkaufsverpackungen an einem oder mehreren Systemen nach Abs.3 zu beteiligen. Abweichende Vereinbarungen über die Beteiligung an einem System können die in Satz 1 genannten Hersteller oder Vertreiber mit anderen Herstellern und Vertreibern treffen. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können die Vertreiber, die die mit Ware befüllte Serviceverkaufsverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 S. 2, die typischer Weise beim privaten Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr bringen, von Herstellern oder Vertreibern oder Vorvertreibern dieser Serviceverpackung verlangen, dass sich letztere hinsichtlich der von ihnen gelieferten Serviceverpackungen an einem oder mehreren Systemen nach Abs.3 beteiligen. Verkaufsverpackungen Abs. 1 dürfen an private Endverbraucher nur abgegeben werden, wenn sich die Hersteller und Vertreiber mit diesen Verpackungen an einem System nach Abs. 3

beteiligen . (...)

Mit anderen Worten:

In der Lieferkette muss der Erstinverkehrbringer an ein Entsorgungssystem angeschlossen sein. Dies ist in aller Regel der Winzer selbst oder in Ausnahmefällen (Handelsmarken) der Wiederverkäufer der den Wein vom Winzer geliefert bekommt.

Zukünftig darf also keinerlei Verpackung an den Verbraucher übergeben werden, die nicht Bestandteil eines Rücknahmesystems ist. Eine Zuwiderhandlung ist wettbewerbswidrig und kann gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 7 Verpackungsverordnung auch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Die Geldbuße kann gemäß § 61 Abs. 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden.

Im Ergebnis bedeutet die Änderung der Verpackungsverordnung, dass sich sämtliche Betriebe, die Weine an Endkunden verkaufen, an einem Entsorgungssystem beteiligen müssen.

Bei vollständiger Verwendung von gebrauchten Verpackungen besteht keine Anmeldepflicht.

Wobei dies in der Weinbranche bzw. einem klassischen Weinbaubetrieb nicht der Fall sein wird.

Was hat der Winzer nun zu tun?

1. Durchführung einer Bestandsaufnahme zur Ermittlung der Mengen an Verpackungsmaterialien die an den Endverbraucher abgegeben werden, bei denen kein Rücklauf erfolgt. 

(Mit dieser Meldung werden die geschätzten Mengen für das Jahr 2009 als Prognose zur Lizenzierung angemeldet. Zu Beginn des Folgejahres werden die tatsächlich in Verkehr gebrachten Mengen endgemeldet. Zur Jahresmitte wird eine Vorabrechnung erstellt, die Endabrechnung erfolgt per saldo zu Beginn des Folgejahres auf Basis de Prognose und de Endmeldung des Weingutes.)

2. Aufschlüsselung in Kategorien ( Glas, Kartonage, Kunststoff)

(Lizenzfrei und damit nicht zu berechnen sind: Transportverpackungen, zur Wiederbefüllung zurückgenommene Flaschen (Nachweis Spülrechnung) und Exportmengen)

3. Umrechung der Mengen in t (1000 kg)

4. Anmeldung beim Entsorger

5. Eine „Grüner Punkt“ –Kennzeichnung ist nicht mehr notwendig.

6. Betriebe mit mehr als 80 Tonnen Glas pro Jahr müssen bei der IHK eine Vollständigkeitserklärung hinterlegen, Betriebe unter dieser Menge müssen die Vollständigkeitserklärung auf Anforderung abgeben. 

Der Lizenzvertrag kommt durch die Anmeldung bei Interseroh und dem Weingut zustande. Da die Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft beim Weinbauverband Württemberg notwendig ist, verwenden Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular und faxen dieses an den Weinbauverband Württemberg zurück.

Die Vertragslaufzeit beträgt jeweils ein Jahr, beginnend mit dem 01.01.2009 und kann mit Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

Obwohl rechtlich noch nicht alles bis ins letzte Detail geklärt ist, kann davon ausgegangen werden, dass an der Anmeldung bei einem anerkannten Entsorgungsunternehmen im Sinne des § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung wohl kein Weg daran vorbeigeht.

Konditionen

	Preise in EURO je TONNE pro Jahr (Netto):

	Glas bis 50t/Jahr
	39,80 €

	Glas  mehr als 50t/Jahr
	38,50 €

	Papier, Pappe, Karton
	135,00 €

	Mindestpreis pro Jahr (= ca. 6,25 t Glas)
	250,00 €


Beispiel

	
	
	
	

	Vermarktetes Material
	Menge (t)
	Preis (t)
	Preis (Netto)
	Preis (Brutto)

	Flaschen:
	
	
	
	

	60.000/Jahr
	Insgesamt
	
	
	
	

	-20.000/Jahr 
	Spülen
	
	
	
	

	-8000/Jahr
	Export
	
	
	
	

	=32.000/Jahr
	
	14,4*
	39,80
	573,12
	682,01

	*0,75 Literflasche = ca. 0,45kg

	Kartonage
	
	
	
	

	5333
	Kartons**
	0,9***
	135,00
	121,5
	144,58

	** 32ooo Flaschen im 6er Kartons vermarktet

	***Ein 6er Karton = ca. 0,17kg

	Gesamtsumme:
	694,62
	826,59


Kontakt:

INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Herr Thomas Hoffmann

Stollwerckstraße 9a

51149 Köln

Tel.: 02203/9147-1271

Mail: thomas.hoffmann@interseroh.com

www.interseroh-dienstleistung.de

Teilnahmeanmeldung

Zum Rahmenvertrag mit INTERSEROH

Rückantwort PER FAX: 07134 / 89 17

	Ich/Wir möchte/n den Rahmenvertrag nutzen und bitte/n um Übermittlung meiner/unserer Daten an INTERSEROH zwecks Zusendung eines vorbereiteten Lizenzierungsvertrages:

	
	
	Wir gehen von folgenden Verpackungs-mengen für das Jahr 2009 aus:

	Firmenname
	
	

	
	
	

	Inhaber/Verantwortlicher
	
	

	
	
	GLAS:                              Tonnen/Jahr

	Straße
	
	

	
	
	Kartonage:                   Tonnen/Jahr

	PLZ, Ort
	
	

	
	
	

	Telefon für Rückfragen
	
	USt.-Id.-Nr.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift, Firmenstempel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Bestätigung Weinbauverband Württemberg:

	(Felder bitte frei lassen, wird vom Weinbauverband Württemberg ausgefüllt!)

	

	Der Betrieb, mit der Mitgliedsnummer                                 ist Mitglied beim Weinbauverband Württemberg und somit berechtigt am Rahmenvertrag, geschlossen zwischen der INTERSEROH GmbH und dem Weinbauverband Württemberg e.V., teilzunehmen.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift, Firmenstempel


Wichtiger Vertragsbestandteil:

INTERSEROH verzichtet auf die Vorlage einer Bestätigung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer (WP) oder Steuerberater (StB), sofern die Jahresgesamtvergütung 10.000€ netto nicht übersteigt und die Jahresabschlussmengenmeldung fristgerecht vorgelegt wird. INTERSEROH behält sich jedoch vor, in Stichproben oder aus besonderem Anlass einen WP oder StB zu beauftragen, die Angaben des teilnehmenden Betriebes zu prüfen. Sollte bei der Prüfung eine zusätzliche Menge von 5% oder mehr über der Jahresabschlussmengenmeldung festgestellt werden, hat der teilnehmende Betrieb die Kosten der Prüfung zu tragen. Hinsichtlich der nachträglich festgestellten Mehrmengen ist INTERSEROH von Pflichten frei, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen nach der VerpackV beziehen.

Verstöße gegen die die VerpackV stellen Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes dar, die mit Geldbuße geahndet werden können.

